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66/03 Sonstiges Sozialversicherung 

Text 

Anwendungsbereich 

§ 2. Sozialbetrug im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet alle Verhaltensweisen, die eine 
Verletzung von Pflichten zum Gegenstand haben, die Dienstnehmern/Dienstnehmerinnen, 
Dienstgebern/Dienstgeberinnen versicherungspflichtigen Selbständigen im Zusammenhang mit der 
Erbringung oder Ausführung von Dienst- oder Werkleistungen und Beziehern/Bezieherinnen von 
Versicherungs-, Sozial- oder sonstige Transferleistungen auferlegt sind und die der Sicherung des 
Sozialversicherungsbeitrags-, des Steuer- sowie des Zuschlagsaufkommens nach dem Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG), BGBl. Nr. 414/1972, und dem Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetz 1977 (IESG), BGBl. Nr. 324/1977, und dem Bezug von Versicherungs-, Sozial- 
oder sonstige Transferleistungen dienen, insbesondere, wenn 

 1. der/die Dienstgeber/in vorsätzlich Beiträge eines/einer Dienstnehmers/in zur Sozialversicherung 
dem berechtigten Versicherungsträger vorenthält, oder 

 2. jemand die Anmeldung einer Person zur Sozialversicherung in dem Wissen, dass die in Folge der 
Anmeldung auflaufenden Sozialversicherungsbeiträge nicht vollständig geleistet werden sollen, 
vornimmt, vermittelt oder in Auftrag gibt, oder 

 3. jemand die Meldung einer Person zur Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) in 
dem Wissen, dass die in Folge der Meldung auflaufenden Zuschläge nicht vollständig geleistet 
werden sollen, vornimmt, vermittelt oder in Auftrag gibt, oder 

 4. Personen gewerbsmäßig zur selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit ohne die 
erforderliche Anmeldung zur Sozialversicherung oder ohne die erforderliche 
Gewerbeberechtigung angeworben, vermittelt oder überlassen werden, oder 

 5. eine größere Zahl illegal erwerbstätiger Personen (Z 4) beschäftigt oder mit der selbstständigen 
Durchführung von Arbeiten beauftragt wird, oder 
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 6. Personen zur Sozialversicherung mit dem Vorsatz angemeldet werden, Versicherungs-, Sozial- 
oder sonstige Transferleistungen zu beziehen, obwohl diese keine unselbstständige 
Erwerbstätigkeit aufnehmen. 
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